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 Erfahrungen aus der täglichen Verhandlungspraxis

 Wer ist Nachbar?
 Unterschiedliche Sichtweisen der Behörden
 Beweisthema
 Unverständnis bei Konsenswerbern und Planer

 Versuch, eine Rechtsfrage auch aus technischer Sicht zu 
betrachten

Motivenbericht
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 Ausgangslage

 Rechtliche Grundlagen

 Vorstellung des Leitfaden – Technische Bewertung

Übersicht
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aus einem Informationsblatt einer Gewerbebehörde, welche Unterlagen für ein
Genehmigungsverfahren notwendig sind:

„ ….Brandabschnitte (jede Betriebsanlage muss zu
betriebsanlagenfremden Räumen einen Brandabschnitt
bilden)“

 Oder?

Ausgangslage
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 Begriff der gewerblichen Betriebsanlage (§74 Abs.1 GewO1994)

Unter einer gewerblichen Betriebsanlage ist jede örtlich gebundene 
Einrichtung zu verstehen, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit 
regelmäßig zu dienen bestimmt ist

Rechtliche Grundlagen
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Rechtliche Grundlagen

 Schutzziele nach Gewerbeordnung (Zusammenfassung §74 Abs.2 GewO1994)

Betriebsanlagen sind genehmigungspflichtig wenn wegen der Verwendung 
von Maschinen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise oder wegen ihrer 
Ausstattung folgende Schutzziele betroffen sein könnten

 Gefährdung von Leben oder Gesundheit des Gewerbetreibenden 
(inklusive mittätige Familienmitglieder), der Nachbarn oder der 
Kunden 

 Belästigung der Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub, 
Erschütterungen usw.

 Gefährdung des Eigentums oder sonstiger dinglichen Rechte der 
Nachbarn

 Beeinträchtigung öffentlicher Interessen
 Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs
 Nachteilige Auswirkung auf Gewässer wenn nicht wasserrechtlich 

zu bewilligen
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Rechtliche Grundlagen

 2. Genehmigungsfreistellungs VO

Definiert Betriebe die jedenfalls nicht genehmigungspflichtig sind

 Nachbarn einer Betriebsanlage (§75 Abs.2 GewO1994)

Sind alle Personen, die durch die Errichtung, den Bestand oder den 
Betrieb gefährdet, belästigt oder deren Eigentum oder sonstige 
dingliche Rechte gefährdet werden könnten
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Rechtliche Grundlagen

 Genehmigungskriterien aus Sicht des Brandschutzes zur 
Nachbarschaft (Auszug aus § 77 Abs. 1 GewO 1994)

Die Betriebsanlage ist zu genehmigen, wenn nach dem Stand der 
Technik (§ 71a) und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden 

Wissenschaften zu erwarten ist, dass überhaupt oder bei Einhaltung der erforderlichenfalls 

vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Auflagen die nach den Umständen des 
Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 1 
vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 

Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein zumutbares Maß beschränkt werden.

8



Rechtliche Grundlagen

 Vorhersehbare Gefährdungen (vgl. Kinscher, GewO 13 (2007), S.145.)

§77 Abs. 1 stellt auf die nach den Umständen des Einzelfalles 
voraussehbaren Gefährdungen gem. §74 Abs. 2 Z 1 ab. Damit sind 
„Störfälle“, die nicht vorhersehbar sind, nicht erfasst, wohl aber 
„Störfälle“ die auf Grund einer unzureichenden Technologie, 
regelmäßig und vorhersehbar sind.
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Rechtliche Grundlagen

 Zusammenfassung der gewerberechtlichen Situation

Die Gewerbeordnung stellt auf das Gefährdungspotential durch den 
Betrieb der Anlage und die vorhersehbaren (unvermeidbaren) 
Gefährdungen aufgrund der Technologie ab. 

Der Brandfall stellt sicherlich keinen Normalbetrieb einer Anlage dar 
sondern soll ja unter Anwendung des Standes der Technik vermieden 
werden.

Mit Verordnungen, technische Richtlinien und Normen, die den Stand 
der Technik vorgeben, werden Standards definiert um Gefährdungen 
auf ein akzeptiertes Maß zu reduzieren. 
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Rechtliche Grundlagen

 Ergebnis aus gewerberechtlicher Sicht

Es ist aufgrund des Gefährdungspotentials aus dem Normalbetrieb der 
Anlage (Tätigkeit, Lagerung, Maschineneinsatz usw.) zu entscheiden, 
welche Maßnahmen aus Sicht des Brandschutzes im Gewerbeverfahren 
anzuwenden sind, um das Leben bzw. die dinglichen Rechte der 
Nachbarn zu schützen. 

Dabei werden Parameter wie die Aktivierungsgefahr, Brandlast 
Brandausbreitungsgeschwindigkeit, Bauart, Brandschutzeinrichtungen 
und Wirksamkeit der Eingriffsmöglichkeit eine Rolle spielen.

Stellen diese abgeleiteten „Restgefährdungen“ durch den Betrieb der 
Anlage und unter Einhaltung des Standes der Technik, keine höheren 
Anforderungen an den Brandschutz zur Nachbarschaft, sind die 
Anforderungen aus den OIB Richtlinien (Risikoansatz) ausreichend.
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Rechtliche Grundlagen

„Die bloße Feststellung, dass es sich um eine 
genehmigungspflichtige Betriebsanlage handelt löst 

keine brandschutztechnische Trennung zur 
Nachbarschaft aus“
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Erstellung eines Leitfadens

 Technischer Beirat der Landesstelle für Brandverhütung NÖ

 Mag. Markus Gundacker
Bezirkshauptmann-Stv., Verhandlungsleiter bei gewerbebehördlichen Verfahren im Anlagenrecht

 DI Johann Baumgartner
Leiter Gebietsbauamt Korneuburg, Mitglied im Sachverständigenbeirat des OIB

 Harald Fischer, MSc
Vertreter der Wirtschaftskammer

 Dr. Konrad Lengauer
Vertreter der Versicherungswirtschaft (Allianz)

 Ing. Albert Brix
Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz im NÖ Landesfeuerwehrkommando

 Ing. Franz Schneeflock und Ing. Michael Fürtler
Geschäftsführung der Landesstelle für Brandverhütung NÖ
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Anwendungsbereich und Zielsetzung

 Primär für gewerbliche Betriebsanlagen
 auch bei Verfahren wie nach AWG, UVP, Luftfahrtrecht,…

 Ergänzend auch für andere Nutzungen
 keine Betriebsanlagengenehmigungspflicht (Bürobetrieb)

 Konsolidierte Vorgangsweise
 ohne dabei außer Acht zu lassen, dass jedes Projekt für sich 

immer eine eigenständige Betrachtungsweise erfordert
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Rechtsfragen

 Antragsteller

 Generalgenehmigung-Spezialgenehmigung

 Unterschiedliche Anlagenbetreiber/-inhaber sind zunächst 
als Nachbarn i.S. der GewO zu betrachten

 Schutz nicht nur durch bauliche Maßnahmen („Brandwand“)
 Technische Einrichtungen (BMA, RWA, SPR)
 Alternativen zur Erreichung des Schutzniveaus
 Bewertung des Gefährdungspotenzials 
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Änderung im (NÖ) Baurecht – OIB-RL

 NÖ BO und NÖ BTV 2014 – Übernahme der OIB-RL
 Schutz des (Eigentums der) Nachbarn primär bei Bauplatz-

und Grundstücksgrenzen
 Zulässigkeit verschiedener Nutzung (Wohnungen, Büros, 

Betriebseinheiten) innerhalb maximal zulässiger 
Brandabschnittsgrößen

 Trennbauteile in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse

 Zulässigkeit des gleichen Beurteilungsmaßstabes im 
Anlagenrecht
 zumal Sachwertschutz weiterhin primär im Baurecht zu 

behandeln ist
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Stand der Technik (Regel der Technik) 

 Erkenntnisquellen zur Beurteilung

 OIB-RL
 Normen
 TRVB (A 126) – Aktivierungsgefahr, Brandlasten,…
 Rechnerische Nachweise (Simulationsmodelle für 

Entfluchtung, Entrauchung, Brandentwicklung)
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Keine Anwendung des Leitfadens

 Keine Anwendung bei bestehenden Bestimmungen aus 
dem Baurecht 
 Anforderung an Bauweisen an Grundstücks- und 

Bauplatzgrenzen

 Keine Einschränkungen bzw. Erleichterungen bei 
gewerblichen Betriebsanlagen, wo materielle 
Bestimmungen der GewO (bzw. Verordnungen zur GewO) 
oder gesonderte Rechtsmaterien anzuwenden sind, wie
 Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF)
 Druckgaspackungslagerungsverordnung (DGPLV)
 Industrieunfallrecht (Seveso-Richtlinie)
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Anhang 1 – Nutzungen nach OIB-RL 2

 Büro

 Beherbergung

 Verkaufsstätten

 Trennwände und Trenndecken nach Tab. 1b 
 Treppenhäuser nach Tab. 2a, 2b und 3
 Techn. Brandschutzeinrichtungen (Verkaufsstätten) nach 

Tab. 4
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Anhang 2 – Nutzungen nach OIB-RL 2.1

 Betriebsbauten

 Produktion

 Lager

 Betrachtung bei Anwendung von mehreren RL (OIB-RL 2 für 
Büro und OIB-RL 2.1 für Produktion/Lager)

 Verschiedene Nutzungen eines Betreibers
 Verschiedene Nutzungen unterschiedlicher Betreiber
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Anhang 3 - Sondernutzungen

 Technische Anlagen, wie 

 PV Anlagen auf fremden Gebäuden
 Trafostationen 

 Einrichtungen, die besonderen Rechtsmaterien 
unterliegen, wie

 Shopbereiche in Bahnhöfen und Flughäfen
 Nutzungen in Verbindung mit Bestimmungen aus VbF u.ä.
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Leitfaden

 Leitfaden Nachbar im Anlagenrecht.pdf
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Zusammenfassung

 Frage zur Nachbarschaft im Anlagenrecht ist primär eine
Rechtsfrage

 Auswirkungen einer Betriebsanlage auf Nachbarn sind aus
technischer Sicht zu evaluieren und daraus abgeleitet
erforderliche Maßnahmen zu treffen
(Brandschutzkonzept)

 Gleiche Betreiberinteressen können Berücksichtigung
finden

 Gesonderte Betrachtung des jeweiligen Projekts ist
unerlässlich

 Leitfaden stellt keinen Anspruch auf Anwendbarkeit in
sämtlichen möglichen Fällen
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